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Sachverhalt
 
Die Wohnanlage „Ziegelstraße“ wurde von 1992 – 1994 von einem privaten 
Erschließungsträger errichtet. Die der Erschließung der vorhandenen Wohnbebauung 
dienenden Straßen wurden nach Fertigstellung an die Wohnungsbaugesellschaft 
Eggesin mbH & Partner GbR als Privatstraßen übergeben. Reine Privatstraßen 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht der Allgemeinheit sondern nur einem 
bestimmten Personenkreis, d. h. den Anwohnern der Ziegelstraße, zur Verfügung 
stehen. Von daher gilt hier auch nicht die Straßenverkehrsordnung, so dass z. B. eine 
Abstrafung von Falschparkern durch die öffentliche Hand rechtlich nicht möglich ist. 
Um den Rechtsstatus einer öffentlichen Straße zu erlangen, bedarf es der Widmung 
gemäß § 7 StrWG M-V. Dann ist der Gebrauch der öffentlichen Straßen jedermanns im 
Rahmen der Widmung und der verkehrsrechtlichen Vorschriften gestattet 
(Gemeingebrauch). Diese wird durch den Träger der Straßenbaulast verfügt und 
öffentlich bekannt gemacht. Da es sich bei den Verkehrsanlagen um Gemeindestraßen 
im Sinne des § 3 Ziff. 3 a StrWG M-V handelt, ist die Stadt Eggesin Träger der 
Straßenbaulast und ihr obliegt die Entscheidung über die Widmung für den 
öffentlichen Verkehr.
 
Beschlussvorschlag
 
Die Stadtvertretung Eggesin beschließt, die im beiliegenden Lageplan farblich 
gekennzeichneten Straßenflächen in der Gemarkung Eggesin, Flur 3, Flurstücke 
531/42 tlw., 531/36 tlw., 531/30 tlw. und 528/8 tlw. als Gemeindestraßen i. S. d. § 3 
Ziff. 3 a StrWG M-V für den öffentlichen Verkehr zu widmen. Es werden keine 
Beschränkungen auf bestimmte Benutzungsarten oder Benutzerkreise festgelegt.

Anlage/n
1 Lageplan öffentlich

https://www.bussgeldkatalog.org/stvo/
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeingebrauch


Finanzielle Auswirkungen
 ja nein    
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im Haushalt berücksichtigt   Deckung durch: Produkt Sachkonto
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Abstimmungsergebnis
JA NEIN ENTHALTEN

______________________
Bürgermeister/in

Siegel

______________________
stellv. Bürgermeister/in
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